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Aktenzeichen: 60241.220221562423
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 873

Ickstattstr. 17  (Gemarkung: Sektion VI Fl.Nr.: 11582/0)
Neuerrichtung / Anbringung eines zweiten Balkonturmes  
im Innenhof Rückgebäude mit je einem neuen Balkon  
im 1. OG, 2. OG und DG zzgl. Umbau je eines Fensters zur 
Fenstertür als Balkonaustritt im 1. OG und 2. OG,  
sowie im DG Umbau der Gaube zu einem Fenstertürelement 
als Balkonaustritt. Aktenzeichen: 60241.2320221416721
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 873

Ringseisstr. 12 (Gemarkung: Sektion VI Fl.Nr.: 10063/0)
Anbau von Fluchtleitern und Balkonen zur Sicherung  
des 2. Rettungsweg
Aktenzeichen: 60241.2320221407921
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 874

Thalkirchner Str. 23  (Gemarkung: Sektion VI Fl.Nr.: 11142/0)
Aufstockung eines Wohnhauses um ein Voll und  
Dachgeschoss, Anbau von 7 Balkonen und einem Aufzug  
sowie Änderung der Fassaden (WDVS 12 cm) und Grundrisse
Aktenzeichen: 60241.2320221463321
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 874

Rosenheimer Str. 116 – 118 (Gemarkung: Sektion VIII Fl.Nr.: 
16361/0) Errichtung einer Dachterrasse mit Treppenraum
erweiterung (Ostseite) – VORBESCHEID (Var. 1)
Aktenzeichen: 60241.720221596331
Öffentliche Bekanntmachung des Vorbescheids  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 875

Rosenheimer Str. 116 – 118 (Gemarkung: Sektion VIII Fl.Nr.: 
16361/0)
Errichtung einer Dachterrasse mit Treppenraumerweiterung 
(Westseite) – VORBESCHEID (Var. 2)
Aktenzeichen: 60241.720221613831
Öffentliche Bekanntmachung
des Vorbescheids gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 BayBO 875

Rosenheimer Str. 116 – 118 (Gemarkung: Sektion VIII Fl.Nr.: 
16361/0) Errichtung einer Dachterrasse mit Treppenraum
erweiterung (116 a) – VORBESCHEID Var. 3)
Aktenzeichen: 60241.720221599131
Öffentliche Bekanntmachung
des Vorbescheids gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 BayBO 876

AdamRieseStr. 10 (Gemarkung: Perlach Fl.Nr.: 2413, 2413/2, 
2413/3)  
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Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 876

KarlSchmidStr. 9 (Gemarkung: Trudering Fl.Nr.: 131/11)
Nutzungsänderung Teilbereiche. Lager, Werkstatt, Gewerbe
und Büro zu Waschhalle, Lager, Büro, Schulung und einer 
Hausmeisterwohnung
Aktenzeichen: 60241.220221405132

Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 877

Harthauser Str. 58  (Gemarkung: Sektion VII Fl.Nr.: 12861/5)
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage – 
TEKTUR zu 1.220211357433 – MFH (8WE)
Aktenzeichen: 60241.20220221453533
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 877

Maxhofstr. 78  (Gemarkung: Forstenried Fl.Nr.: 636/84)
Aufstockung eines Einfamilienhauses
Aktenzeichen: 60241.2320221420033
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 878

Clemensstr. 16  (Gemarkung: Schwabing Fl.Nr.: 381/3)
Nutzungsänderung EG und KG links: Friseur zu Büro –  
EG links, Wäscherei zu Büro – EG rechts, Weinstube zu Keller/
Lager  KG links
Aktenzeichen: 60241.220221241641
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 878

Osterwaldstr. 107  (Gemarkung: Schwabing Fl.Nr.: 1022/7)
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Aktenzeichen: 60241.720221381741
Öffentliche Bekanntmachung
des Vorbescheids gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66  
Abs. 2 Satz 4 BayBO 878

Ungererstr. 65  (Gemarkung: Schwabing Fl.Nr.: 889/11)
Erweiterung um 4 Elektroladeplätze, 2 Elektroladesäulen mit 
Batterielösung 
Aktenzeichen: 60241.220221387941
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 879

Gräfstr. 62  (Gemarkung: Pasing Fl.Nr.: 1277/9)
DGAusbau mit Nutzungsänderung: Speicher zu 2 Wohneinhei
ten, Einbau von Dachgauben und Anbau 2er Balkonanlagen
Aktenzeichen: 60241.220221655343
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 879

Longinusstr. 17  (Gemarkung: Obermenzing Fl.Nr.: 457/5)
Aufstockung eines Wohngebäudes
Aktenzeichen: 60241.220221329743
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 880

Bekanntgabe
der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG
i.S.d. § 4 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussverordnung
(NAV) der Niederspannungsanschlussverordnung 880
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Umlegungsverfahren Nr. 79 „Zschokke, Westendstraße“
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Verordnung der Landeshauptstadt München 
über die Festsetzung der regionalen Regelsätze, 
nach denen die Hilfe zum Lebensunterhalt bemessen 
wird (Regelsatzfestsetzungsverordnung)

vom 14. Dezember 2022 

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von § 98 
Abs. 2 der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AVSG) vom 02.12.2008 (GVBI. S. 912, BayRS 86-8-A/G), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 31.05.2022 (GVBI. S. 275) 
sowie aufgrund von § 3 Abs. 2 und § 29 Abs. 3 Zwölftes Buch 
Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 
27.12.2003, BGBI. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Gesetz 
vom XXX geändert worden ist, folgende Verordnung:

§ 1

Der regionale Regelsatz wird für den Zeitraum ab 1. Januar 
2023 für das Dritte Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch auf die nachfolgend genannten Beträge festgesetzt:

1. Regelbedarfsstufe 1 
Für jede erwachsene Person, die in einer 
Wohnung nach § 42a Absatz 2 Satz 2 
SGB XII lebt und für die nicht die Regel-
bedarfsstufe 2 gilt:

mtl. 527,00 €

2. Regelbedarfsstufe 2 
Für jede erwachsene Person, wenn sie 
1.  in einer Wohnung nach § 42a Absatz 2 

Satz 2 SGB XII mit einer*einem 
Ehegatt*in oder Lebenspartner*in oder 
in eheähnlicher oder lebenspartner-
schaftsähnlicher Gemeinschaft mit 
einer*einem Partner*in zusammenlebt 
oder

2.  nicht in einer Wohnung lebt, weil ihr al-
lein oder mit einer weiteren Person ein 
persönlicher Wohnraum und mit weite-
ren Personen zusätzliche Räumlichkei-
ten nach § 42a Abs. 2 Satz 3 SGB XII 
zur gemeinschaftlichen Nutzung über-
lassen sind:

mtl. 473,00 €

3. Regelbedarfsstufe 3
Für erwachsene Personen, deren notwen-
diger Lebensunterhalt sich nach  
§ 27b SGB XII bestimmt:

mtl. 421,00 €

4. Regelbedarfsstufe 4
Für Jugendliche· vom Beginn des 15. bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres:

mtl. 439,00 €

5. Regelbedarfsstufe 5
Für Kinder vom Beginn des siebten bis 
zur Vollendung des 14. Lebensjahres:

mtl. 361,00 €

6. Regelbedarfsstufe 6
Für Kinder bis zur Vollendung des sechs-
ten Lebensjahres:

mtl. 330,00 €

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 nur unter der Bedin-
gung in Kraft, dass auch die in dem Zwölften Gesetz zur Än-
derung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze – Einführung eines Bürgergeldes (Bürgergeld-Gesetz) 
festgesetzten Regelsätze am 01. Januar 2023 in Kraft treten.

Gleichzeitig tritt die Verordnung der Landeshauptstadt Mün-
chen über die Festsetzung der regionalen Regelsätze, nach 
denen die Hilfe zum Lebensunterhalt bemessen wird (Regel-
satzfestsetzungsverordnung) vom 02.12.2021 (MüABI. S. 757) 
außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 30.11.2022 beschlossen. 

München, 14. Dezember 2022 Dieter Reiter 
 Oberbürgermeister

Bekanntmachung 

Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 05 – Au-Haidhausen

Sektoraler Bebauungsplan Nr. 2185
Rosenheimer Str. (südlich), Franziskanerstraße (westlich),
Gallmayerstraße (nördlich), Schleibingerstraße (östlich)

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat am 
07.12.2022 beschlossen, für das vorgenannte Gebiet einen 
sektoralen Bebauungsplan Nr. 2185 aufzustellen.

Zwischen Rosenheimer Straße, Franziskanerstraße, Gallmayer-
straße und Schleibingerstraße könnte im Zuge eines größeren 
Neubaus im Rahmen des vorhandenen Baurechts zusätzlicher 
Wohnraum geschaffen werden. Vor dem Hintergrund des  
weiter zunehmenden Mangels an bezahlbarem Wohnraum in 
München sollen alle rechtlichen Möglichkeiten zur Schaffung 
von geförderten Wohnungen auch im Bestand ausgeschöpft 
werden. Ziel des sektoralen Bebauungsplans Nr. 2185 ist die 
Festsetzung eines Anteils an gefördertem Wohnen von 40 % 
für das vorhandene, bisher aber noch nicht realisierte, erst-
mals in Anspruch genommene Baurecht nach § 34 Baugesetz-
buch.

München, 15. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
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Satzung zur Änderung der Satzung 
für den Selbsthilfebeirat 
der Landeshauptstadt München 
(Selbsthilfebeiratssatzung)

vom 9. Dezember 2022

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 23 
Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.07.2022 (GVBl. S. 374) folgende Satzung:

§ 1 

Die Satzung für den Selbsthilfebeirat der Landeshauptstadt 
München (SelbsthilfebeiratsS) vom 21.12.2012 (MüABI. 2013, 
S. 33) zuletzt geändert am 05.11.2018 (MüABI. S. 470) wird 
wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert
a) der bisherige erste Spiegelstrich wird zu Nummer 1;
b) der bisherige zweite Spiegelstrich wird zu Nummer 2;
c) der bisherige dritte Spiegelstrich wird zu Nummer 3;
d)  Nummer 4 wird neu eingefügt und erhält folgende Fassung: 

„4. die stimmberechtigten Mitglieder des Selbsthilfebeira-
tes (vgl. § 2 Nummern eins bis drei) sollen sich aus jeweils 
40 % Frauen* und 40 % Männern* zusammensetzen und 
nur bei Ausscheiden (vgl. § 3 Absatz 5) eines stimmberech-
tigten Mitgliedes ist eine Verschiebung der prozentualen 
Zusammensetzung zulässig“;

e)  der bisherige vierte Spiegelstrich wird zu Nummer 5 und 
erhält folgende Fassung: 
„5. einem vom Gesundheitsreferat zu bestimmenden Mit-
glied mit beratender Stimme“;

f)  Nummer 6 wird neu eingefügt und erhält folgende Fassung: 
„6. einem vom Referat für Klima- und Umweltschutz zu  
bestimmenden Mitglied mit beratender Stimme“;

g) der bisherige fünfte Spiegelstrich wird zu Nummer 7;
h) der bisherige sechste Spiegelstrich wird zu Nummer 8.

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
  „Als Vertretung ist jene Person aus dem Kreis der 

Kandidat*innen zu benennen, die bei der Wahl in dem je-
weiligen Themenbereich die zweithöchste Stimmenzahl 
erreicht hat.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:
a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:
  „Für die Teilnahme an Sitzungen erhalten die stimmbe-

rechtigten Mitglieder des Selbsthilfebeirates bzw. deren 
Vertretungen eine Pauschale in Höhe von 70,-- € pro  
Sitzung. Die Sitzungsleitung erhält zusätzlich die halbe 
Pauschale.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
  „Für die Teilnahme an Unterarbeitsgruppen erhalten die 

stimmberechtigten Mitglieder des Selbsthilfebeirates bzw. 
deren Vertretungen eine Pauschale in Höhe von 35,-- € 
pro Sitzung. Die Sitzungsleitung erhält zusätzlich die halbe 
Pauschale.“

4. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
  „Dem Selbsthilfebeirat wird jährlich ein Sachkostenbudget 

bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 9.750,-- € durch 
die Landeshauptstadt München zur Verfügung gestellt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
1. der bisherige erste Spiegelstrich wird zu Nummer 1;
2. der bisherige zweite Spiegelstrich wird zu Nummer 2;
3. der bisherige dritte Spiegelstrich wird zu Nummer 3;
4. der bisherige vierte Spiegelstrich wird zu Nummer 4;

5. der bisherige fünfte Spiegelstrich wird zu Nummer 5;
6. der bisherige sechste Spiegelstrich wird zu Nummer 6.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 30.11.2022 beschlossen.

München, 9. Dezember 2022 Dieter Reiter
 Oberbürgermeister

Vollzug der Verordnung über die Bekämpfung schädlicher 
Insekten in den Wäldern (Waldschadeninsekten
verordnung – WaldSchadlnV), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 05.12.2017 (GVBI. S. 589);
Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München zur 
Überwachung und Bekämpfung der Nadelholzborken
käfer (Buchdrucker und Kupferstecher) in den Münchener 
Stadtbezirken TruderingRiem, RamersdorfPerlach und 
AllachUntermenzing

Die Landeshauptstadt München – Kreisverwaltungs
referat – erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1. Gefährdungs und Befallsgebiete
Die in der Anlage genauer beschriebenen mit Fichten (picea) 
bestockten Grundstücke in den Münchener Stadtbezirken 
TruderingRiem, RamersdorfPerlach und Allach  Unter
menzing, die nicht Wald im Sinne des Art. 2 des Waldgeset-
zes für Bayern (BayWaldG) sind, werden zu Gefährdungs- und 
Befallsgebieten des Buchdruckers (/ps typographus) und 
Kupferstechers (Pityogenes chalcographus) erklärt. Die Anla-
ge ist Teil der Allgemeinverfügung.

2. Überwachung
Die in Ziffer 1 zu Gefährdungs- und Befallsgebieten erklärten 
Grundstücke sind von den jeweiligen Eigentümern bzw. Nut-
zungsberechtigten
 – in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März mindestens einmal 

und
 – in der Zeit vom 1. April bis 30. September mindestens im 

Abstand von vier Wochen 
auf Käferbefall zu kontrollieren.

3. Anzeige
Bei Befall der Fichten (picea) von Buchdrucker (/ps typogra
phus) und/ oder Kupferstecher (Pityogenes chalcographus) 
haben die jeweiligen Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten 
der betroffenen Grundstücke sofort die Landeshauptstadt 
München, Kreisverwaltungsreferat, HA 1/21, Ruppertstr. 11, 
80337 München, Tel. 089/ 233 44634, E-Mail: waffen.kvr@ 
muenchen.de zu verständigen. Daneben sind auch Personen, 
die beruflich oder zu Erwerbszwecken mit Fichten in der ge-
nannten Zone zu tun haben, zur Meldung von Befall oder Be-
fallsverdacht verpflichtet.

4. Bekämpfung
Buchdrucker (/ps typographus) und Kupferstecher (Pityoge
nes cha/cographus) sind von den jeweiligen Eigentümern bzw. 
Nutzungsberechtigen der Grundstücke sachkundig, nach  
guter fachlicher Praxis und sachgemäß nach dem Stand der 

mailto:waffen.kvr@muenchen.de
mailto:waffen.kvr@muenchen.de
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Technik unverzüglich und wirksam zu bekämpfen oder durch 
einen Dritten bekämpfen zu lassen (vgl. Hinweise). Entspre-
chende Bekämpfungsnachweise sind der Landeshauptstadt 
München, Kreisverwaltungsreferat, HA 1/21 vorzulegen.

5. Sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 4 wird angeordnet.

6. Androhung der Ersatzvornahme
Unterbleibt die in Ziffer 4 genannte Bekämpfung des Befalls 
von Buchdrucker (/ps typographus) und/ oder Kupferstecher 
(Pityogenes cha/cographus) durch den Grundstückseigentü-
mer bzw. Nutzungsberechtigten, so kann die Landeshaupt-
stadt München nach vorheriger Ankündigung die erforderli-
chen Bekämpfungsmaßnahmen auf Kosten des jeweiligen 
Eigentümers durchführen oder durch einen Dritten durchfüh-
ren lassen.
In diesem Fall hat der Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte 
das Betreten des Grur,dstückes und die Bekämpfung zu ge-
statten sowie die erforderlichen Hilfsdienste zu leisten.

7. InKraftTreten und Geltungsdauer
Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Sie gilt 
bis 31.12.2023.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch 
eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) 
werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:

Der Widerspruch ist einzulegen bei der Landeshauptstadt 
München, Kreisverwaltungsreferat. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei Landeshaupt-
stadt München, Kreisverwaltungsreferat,
Untere  Jagdbehörde, 
Ruppertstr. 11, 80337 München.

b)  Elektronisch, und zwar
– per De-Mail an poststelle@muenchen.de-mail.de oder
–  durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 

qualifizierter elektronischer Signatur an  
poststelle@muenchen.de

Hinweis: Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher  
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen!

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Mün-
chen zu erheben. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München Hausan-
schrift: Bayerstraße 30,· 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweise: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 

01.0'1.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

München, 29. November 2022 Kreisverwaltungsreferat
 Frau Dr. Sammüller-Gradl
 Berufsmäßige Stadträtin 

Hinweise
1.  Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsver-

fahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der verfügende Teil der 
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die All-
gemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfs-
belehrung im Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11, 
80337 München aus. Sie kann während der allgemeinen 
Dienstzeiten im Zimmer 07.104 eingesehen werden.

2.  Die sachgemäße Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer an 
Fichten umfasst das unverzügliche Fällen der befallenen 
Bäume sowie Behandeln des befallenen, liegenden Holzes/ 
Materials (Äste, Gipfelstücke) durch Unschädlichmachen 
der Insekten an Ort und Stelle durch unverzügliches Entrin-
den des Holzes und Häckseln der Rinde und des sonstigen 
befallenen Materials.

3.  Weitere Auskünfte über die Bekämpfung der Nadelholzbor-
kenkäfer an Fichten sind beim Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Ebersberg-Erding (Alpenstraße 57, 
85609 Aschheim, E-mail: poststelle@aelf-ee.bayern.de) er-
hältlich. Allgemeine Hintergrundinformationen sind auf dem 
Borkenkäferinfoportal (https://www.lwf.bayern.de/wald-
schutz/monitoring/065609/index.php) zu finden.

4.  Eine Fichte, die nachweislich von Nadelholzborkenkäfern 
befallen ist, kann ohne vorherige Erlaubnis der Unteren  
Naturschutzbehörde gefällt werden. In diesen Fällen sind 
die schriftliche Bestätigung einer Fachfirma und aussage-
kräftiges Fotomaterial (Gesamtansicht des Baumes,  
Foto von der Krone gegen den Himmel, Schadbild bzw.  
Beeinträchtigung) und eine sofortige Anzeige der Baum-
fällung bei der Lokalbaukommission - Abt. 5 Baumschutz 
und Freiflächengestaltung (Referat für Stadtplanung und  
Bauordnung, Blumenstr. 28b, 80331 München, E-Mail:  
plan.ha4-5@muenchen.de) erforderlich. Die nach Natur-
schutzrecht zuständigen Behörden behalten sich vor, für 
die gefällten Bäume im pflichtgemäßen Ermessen Ersatz-
pflanzungen oder Ersatzzahlungen zu verlangen.

5.  Bei Durchführung der Maßnahmen ist der Besondere Ar-
tenschutz zu beachten (vgl. insbesondere Art. 44 Abs. 1  
Nr. 3 BNatSchG). Sollte der zu fällende Baum daher insbe-
sondere ein besetztes Vogelnest bzw. eine besetzte Höh-
lung aufweisen, so ist die Maßnahme nach unverzüglicher 
Abstimmung mit den Naturschutzbehörden durchzuführen.

6.  Nach § 7 der WaldSchadlnV kann mit Geldbuße bis zu 
50.000,- € belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter eines als befal-
len oder gefährdet erklärten Gebiets entgegen § 4 Abs. 1 
oder 2 WaldSchadlnV das schädliche Insekt nicht, nicht 
sachgemäß oder nicht wirksam bekämpft oder bekämpfen 
lässt oder vollziehbaren Anordnungen nach § 6 Abs. 2 
WaldSchadlnV nicht nachkommt.

mailto:poststelle%40muenchen.de?subject=
www.vgh.bayern.de
https://www.lwf.bayern.de/waldschutz/monitoring/065609/index.php
https://www.lwf.bayern.de/waldschutz/monitoring/065609/index.php
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Öffentliche Ausschreibung
Angebote im Sozialraum
Nachbarschaftstreff Freiham II
22. Stadtbezirk AubingLochhausenLangwied

1.   Ausgangssituation
Im 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied, im Baufeld 
WA 11 (1) an der Aubinger Allee Ecke Albert-Camus-Straße 
(östlicher Teil), entsteht innerhalb des Bebauungsplans mit 
Grünordnung Nr. 2068 vom 08.01.2016 ein Neubau für einen 
Nachbarschaftstreff. Aufgrund der nachfolgenden Datenlage 
(siehe Gliederungspunkt 3) und der sozialräumlichen Bedarfe 
des 22. Stadtbezirks Aubing-Lochhausen-Langwied, hat der 
Sozialausschuss mit dem Beschluss Nr. 14-20 / V 12274 vom 
03.12.2019 die Errichtung eines Nachbarschaftstreffs be-
schlossen.

Das Sozialreferat plant die inhaltliche und räumliche Verknüp-
fung von Angeboten für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen.
Die Landeshauptstadt München (LHM) unterstützt und ver-
bessert die Lebensumstände und die Entwicklungsmöglich-
keiten aller Generationengruppen im Quartier.
Mit der Eröffnung der Einrichtung erfüllt die LHM ihre Planungs-
verantwortung, rechtzeitig und ausreichend soziale Infrastruk-
tur bereitzustellen und das Miteinander der Generationen und 
Ethnien zu fördern und zu unterstützen.

2. Ausgangssituation – Nachbarschaftstreff
Die Landeshauptstadt München bedient sich des Konzeptes 
der „Quartierbezogenen Bewohnerarbeit“ sowohl in Neubau- 
als auch in Bestandsgebieten mit einem Anteil von mehr als 
200 Wohneinheiten geförderten Wohnungsbau oder in Berei-
chen mit besonderem sozialpolitischem Handlungsbedarf.

Ziele der Arbeit sind:

 – Aktivierung des ehrenamtlichen Potenzials und des Bürger-
schaftlichen Engagements

 – Partizipation der Bewohner*innen
 – Aufbau von Nachbarschaftsnetzwerken
 – Hilfe zur Selbsthilfe
 – Förderung eines friedlichen Zusammenlebens im Quartier
 – Nutzung der Räume durch die Bürger*innen
 – Beteiligung der Bürger*innen an sie betreffenden Belangen
 – Bedarfsermittlung

 – Sozialraumorientierung
 – Verbesserung ihrer Lebensbedingungen

Für den Nachbarschaftstreff ist eine Nutzfläche von circa 200 m² 
(DIN 277/NF 1 – 6) vorgesehen. Die Räumlichkeiten des Neu-
baues befinden sich in einem Gebäudekomplex der GEWOFAG 
München. Diese tritt als Vermieterin gegenüber dem zukünfti-
gen Träger auf.
Von Anfang an geht es darum, ausschließlich die Interessen, 
Themen und Anliegen der Bürger*innen vor Ort zusammenzu-
führen und sie zu befähigen, ihre Bedarfe eigenständig zu for-
mulieren und deren Umsetzung voranzutreiben.
Mit der Beteiligung an dem Betrieb der Einrichtung sollen 
dazu ergänzend auch die Ressourcen für ein Kennenlernen 
und Miteinander der unterschiedlichen Bevölkerungsanteile 
im Quartier aktiv befördert und unterstützt werden.
Die Grundlage für die Erstellung des Einrichtungsprofils ist 
das Konzept der Quartierbezogenen Bewohnerarbeit.
Zu diesem Zweck werden Räume zur Verfügung gestellt und 
eine sozialpädagogische Fachkraft mit 30 Std / Woche (0,75 
VZÄ) finanziert (vgl. Ausführungen unter 5.1).

2. Trägerauswahl
Auf der Grundlage der städtischen Ausschreibungsrichtlinien 
für bezuschusste soziale Einrichtungen sucht das Amt für 
Wohnen und Migration der Landeshauptstadt München eine*n 
Träger*in für den Nachbarschaftstreff. Das Ergebnis der Trä-
gerauswahl wird dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

3. Informationen zum 22. Stadtbezirk AubingLochhausen
Langwied

3.1 Lage und Umgriff im Neubaugebiet Freiham

Das hauptsächliche Einzugsgebiet der Einrichtung wird das 
Stadtbezirksviertel 22.4.2  umfassen.
Dieses Stadtbezirksviertel ist weitestgehend deckungsgleich 
mit den Baufeldern des 1. Realisierungsabschnittes, in dem in 
4.400 Wohneinheiten bis zu 12.200 Menschen leben werden.
Konzeptionell wird sich der Wirkungsbereich maßgeblich auch 
mit dem Bestandsviertel 22.2.5 auseinandersetzen. Die Be-
wohner*innen können die Einrichtung zu Fuß oder über ver-
schiedene Busverbindungen gut erreichen.

Die Einrichtung wird auf dem Baufeld WA 11 (1) an dessen 
südwestlicher Ecke (Punktmarkierung) realisiert.
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Öffentliche Ausschreibung
3.2 Bedarf
Freiham als vollständig neues Quartier kann nicht auf vorhan-
dene Erkenntnisse zu den Bedarfen der Bewohner*innen auf-
bauen. Für die Bedarfsbeschreibung kann nur auf Erfahrungen 
aus anderen Neubaugebieten zurückgegriffen werden.
Die entstehende Aubinger Allee als zentrale Erschließungsachse 
und die weiteren öffentlichen Verkehrswege sind in ihrer Wir-
kung für die Entwicklung und Gestaltung sozialer Beziehungen 
im 1. Realisierungsabschnitt noch nicht konkret abschätzbar. 
Daher sind die begleitenden Grünzüge mit ihrem beabsichtig-
ten Ruhe- und Kontaktbereichen als Initiatoren für nachbar-
schaftliche Begegnung und Kommunikation (insbesondere 
entlang der Annemarie-Renger-Straße und in nördlicher Fort-
führung der Wiesentfelser Straße) erste Anlaufstellen für das 
Quartiersleben.
Wesentliche Handlungsfelder für die konzeptionelle Arbeit des 
Nachbarschaftstreffs sind zum Einen eine behutsam anbah-
nende und nachhaltige Verknüpfung der sozialen Strukturen 
Freihams und seiner zuziehenden Einwohnerschaft mit den 
Netzwerken in Neuaubing und den dort ansässigen 
Bürger*innen sein.
Zum Anderen ist die Herausforderung der Schaffung einer  
einer weitestgehenden inklusiven Umgebung zu bewältigen. 
Bestehende Hürden für die Bewohner*innen beim Zugang  
zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Einstieg in den Arbeits-
markt sollen überwunden und den Quartiersbewohner*innen 
eine gleichberechtigte Teilhabe und Zugehörigkeit ermöglicht 
werden.

Der zweite Standort eines Nachbarschaftstreffs in Freiham 
wird auch wesentlich das Finden der inneren Balance des 
neuen Stadtviertel mit begleiten und prägen.
Hier ist es entscheidend, die Impulse und Aktionen der ande-
ren Akteure aus dem sozialen Bereich und den Einrichtungen 
mit Bildungsauftrag, als auch der ökonomischen Struktur als 
Bindeglied aufzunehmen, zu unterstützen und zu ergänzen.

Neben den infrastrukturellen Herausforderungen und den  
Bedarfen der inhomogenen Bevölkerung wird eine der we-
sentlichen Herausforderungen für den Nachbarschaftstreff 
auch eine ausgleichende und stabilisierende Position inner-
halb einer turbulenten, rasanten und in vielen Facetten belas-
tenden Alltagssituation während des Entstehens des Quar-
tiers ein zunehmen.

4. Fachlichinhaltliche Informationen zur geplanten  
Einrichtung
Der Nachbarschaftstreff an der Aubinger Allee / Albert- 
Camus-Straße soll Bürger*innen unterschiedlichster Lebens-
lagen, Lebensformen, Ressourcen und Ethnien erreichen.

Zielsetzung: „Gute Gegend, gute Nachbarschaft und  
Teilhabe“
Der Nachbarschaftstreff an der Aubinger Allee / Albert-Camus-
Straße ist eine offene Quartierseinrichtung. Diese soll sich  
an alle Bewohner*innen des Stadtquartiers richten und sich 
an ihren Bedürfnissen wie auch an ihrer Lebenslage  
orientieren.

Aktivierung und Partizipation
Mittels geeigneter Methoden sollen Mitentscheidung und  
Mitwirkung der Quartiersbevölkerung bei Themen, die das  
Leben im Stadtteil betreffen, initiiert und aktiviert werden.  
Die Leitung des Nachbarschaftstreffs hat dabei die Aufgabe, 
die ehrenamtlich Tätigen bei der Umsetzung ihrer Ideen zu 
unterstützen. Sie ist für das Freiwilligenmanagement und  
daneben auch für die Verwaltung der Räume verantwortlich  
(z.B. Raumvergabe und Freiwilligenmanagement), zudem  
leistet sie Quartiersarbeit (z.B. Bedarfsermittlung, Öffent-
lichkeits arbeit, Vernetzung, Moderation und Mediation) und 
ermöglicht Teilhabe (z.B. Information, Partizipation und  
Empowerment).

Nachbarschaftsnetzwerke
Im Nachbarschaftstreff können sich die Bewohner*innen  
regelmäßig treffen und sich miteinander austauschen. Dabei 
werden einerseits nachbarschaftliche Kontakte gestärkt,  
andererseits Vorurteile und Ängste abgebaut. Die von den  
Ehrenamtlichen angebotenen Veranstaltungen im Treff werden 
dahingehend überprüft, ob sie ausgeweitet, verbessert oder 
an eine veränderte Nachfrage angepasst werden können.  
Ziel ist die optimale Nutzung der im Quartier vorhandenen 
Ressourcen und Potenziale.
Zudem liegen im Nachbarschaftstreff Informationen zum 
Stadtquartier und den Einrichtungen vor Ort aus.

Bedarfsermittlung
Die im Nachbarschaftstreff tätigen professionellen und ehren-
amtlichen Kräfte sollen in evaluierender Weise die sich verän-
dernden Bedarfe der Quartiersbevölkerung erheben und do-
kumentieren. Die sich daraus ergebenden Aufgabenstellungen 
wirken sich auf die weitere Quartiersentwicklung bezüglich 
sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Aspekte aus. Bedarfe, 
die festgestellt wurden, aber nicht durch bürgerschaftliches 
Engagement gedeckt werden können, sollen den zuständigen 
Stellen mitgeteilt werden, um mit diesen gemeinsam Lösungs-
strategien zu erarbeiten.

5. Rahmenbedingungen
Die Leitung des Nachbarschaftstreffs soll mit Sozialpädago-
ginnen / Sozialpädagogen besetzt werden. Die Anerkennung 
eines abgeschlossenen themennahen Studienganges kann 
nach vorgenommener Einzelfallbewertung und dem Nachweis 
des Erwerbs weiterer zusätzlicher Qualifikationen aus dem 
Bereich Sozialpädagogik oder Sozialer Arbeit erfolgen.

5.1 Personelle und fachliche Anforderungen für die  
quartierbezogene Bewohnerarbeit
Für den Betrieb wird eine Stelle für eine sozialpädagogische 
Fachkraft finanziert (0,75 VZÄ, Einwertung nach TVöD E9, 
SuED 12). Zur Unterstützung der Projektleitung stehen für die 
Raumorganisation max. 10.560 € pro Jahr zur Verfügung, die 
der Träger nach anerkanntem Bedarf im Rahmen der Zuwen-
dungsgewährung abrufen kann.

Rolle der Projektleitung
Die Projektleitung gewährleistet, dass die zuvor dargestellten 
Ziele und inhaltlichen Anforderungen an den Nachbarschafts-
treff „Freiham II“ erfüllt werden.

Zu Beginn hat sie die Aufgabe den Nachbarschaftstreff be-
kannt zu machen und mittels geeigneter Methoden (z.B. akti-
vierende Befragung oder Sozialraumanalyse) das Bedarfspro-
fil des Quartiers und seiner Bewohner*innen zu erheben und 
zu bewerten. Daneben kann sie frei entscheiden, wie sie die 
Bewohner*innen im Stadtquartier erreicht.
Eine weitere Funktion der Projektleitung ist die bedarfsorien-
tierte Begleitung der Ehrenamtlichen und die Koordinierung 
der Angebote. Die bürgerschaftlich Engagierten arbeiten aut-
ark und selbstbestimmt, was die inhaltliche Arbeit angeht. Die 
Projektleitung unterstützt sie bei ihren Angeboten und vermit-
telt bei Schwierigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten.

Können die Rahmenbedingungen des konzeptionellen Auftra-
ges nicht eingehalten werden, informiert die Projektbegleitung 
zeitnah den Träger und die Fachsteuerung, um geeignete  
Vorgehensweisen in die Wege leiten und die Zielrichtung und 
Ausstattung des Projektes ggf. anpassen zu können.

Die Projektleitung arbeitet eng mit dem zweiten Nachbar-
schaftstreff im Quartier zusammen. Zudem unterstützt und 
ergänzt sie die konzeptionelle Arbeit weiterer Einrichtungen 
des Quartiers und  fördert damit die positive und kooperative 
Wahrnehmung der Quartierseinrichtung durch die Öffentlich-
keit.



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 36/2022

865

Fachliche Anforderungen an die Projektleitung
 – Methodische Fähigkeiten und Kenntnisse im Hinblick auf 

die Aktivierung und Beteiligung der Zielgruppe sowie die 
Förderung von Ehrenamt und Bürgerschaftlichem Engage-
ment.

 – Kenntnisse des Arbeitsprinzips Gemeinwesenarbeit, der 
sozialraumorientierten sozialen Arbeit und sowie von  
Netzwerk-, Gremien- und Projektarbeit.

 – Intensive Auseinandersetzung mit den Strukturthemen 
„Mobilität“, „nachhaltiger ökologischer Entwicklung“ und 
Inklusion im Quartier

 – Hohe Professionalität im Umgang mit Menschen in schwie-
rigen sozialen Lebensbedingungen (finanzielle Belastungen, 
Überlastung durch Mehrarbeit, Armut, Arbeitslosigkeit,  
Einsamkeit, familiäre oder gesundheitliche Probleme)

 – Kenntnisse über die Struktur der Münchner Stadtverwal-
tung sowie über REGSAM und die Arbeit der Bezirksaus-
schüsse.

 – Vernetzung im Sozialraum, Kontakte zur unmittelbaren 
Nachbarschaft und Aufbau eines Netzes von ehrenamtli-
chen Helfer*innen.

 – Ausgeprägte Moderationsfähigkeiten
 – Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von größeren Ver-

anstaltungen (z.B. Stadtteilfest).
 – Kenntnisse in Konfliktvermittlung
 – Durchführung von Maßnahmen der externen und internen 

Qualitätssicherung (Dokumentation der Arbeit der Aktiven, 
Arbeiten über Zielvereinbarungen, Erstellen von Berichten 
nach SRS-Standard, kollegiale Beratung, Supervision, Fort-
bildungen, etc.)

Die Öffnungszeiten des Nachbarschaftstreffs orientieren sich 
an den Bedürfnissen der Anwohner*innen und der Nachbar-
schaft. Diese umfassen ausdrücklich  Abend- und Wochen-
endveranstaltungen sowie Freizeitangebote während der 
Schulferien.

Sozialraumorientierung und Kooperation
Die Zusammenarbeit des Nachbarschaftstreffs mit den weite-
ren sozialen Einrichtungen und Bildungseinrichtungen in 
regio nalen Gremien wie REGSAM und in (Fach)Arbeitskreisen 
sowie die Kooperation mit politischen Gremien wird voraus-
gesetzt.

Neben der Zusammenarbeit mit den in Aubing-Lochhausen-
Langwied agierenden sozialen Einrichtungen wird eine enge 
Kooperation des Nachbarschaftstreffs mit der Bezirkssozial-
arbeit und der Präventionskette Freiham erwartet, die die  
Frühen Hilfen, die präventiven Gesundheitshilfen (u.a. Kinder-
krankenschwestern des Referats für Gesundheit und Umwelt), 
die quartiersnahen Kindertagesbetreuungseinrichtungen und 
die Angebote der Frühen Förderung sowie der Familienbil-
dung bündelt.  

Der Nachbarschaftstreff vernetzt sich und kooperiert mit 
REGSAM, den Sozialbürgerhäusern, mit der Stadtverwaltung 
und den weiteren relevanten Akteuren im Quartier. Er stellt 
damit ein Bindeglied zwischen allen Beteiligten dar.
Die Zusammenarbeit mit dem nahegelegenen Nachbarschaft-
streff Freiham I, den Grundschulen (Gustl-Bayrhammer-Stra-
ße 21 und Helmut-Schmidt-Allee 45), der staatl. Realschule 
München-Freiham (Hildegard-Hamm-Brücher-Straße 3), dem 
Gymnasium Freiham (Hildegard-Hamm-Brücher-Straße 5) ist 
sinnvoll und wird vorausgesetzt.

5.2 Räumliche Ausstattung
 – Für die Räume des Nachbarschaftstreffs ist eine Fläche von 

ca. 200 m² (DIN 277/NF 1–6) vorgesehen.
 – Das Erscheinungsbild der Quartierseinrichtung (innen und 

außen), inklusive der Zugänge ist hell, freundlich und attrak-
tiv zu gestalten. Die gewählten Materialien müssen robust, 
wartungs- und pflegeleicht sein. Zur einfachen und schnel-

len Orientierung für die Besucher und Nutzer ist auf eine 
übersichtliche Raumaufteilung Wert zu legen.

 – Behindertengerechte Zugänge sind zu erhalten.
 – Schallisolierung, Lärmschutzmaßnahmen (innen) und  

Sicherheitsmaßnahmen sind zu treffen.

Die vorhandenen Räume können und sollen auch ohne die 
Anwesenheit von hauptamtlichen Kräften genutzt werden.  
Außerdem können sie für Familienfeiern und Treffen gemietet 
werden. Sämtliche Raumvergaben unterliegen der Vorgabe, 
dass kein geschäftsmäßiges und gewinnorientiertes Angebot 
stattfindet.

5.3 Finanzielle Ausstattung und Folgekosten
Das Fach- und das Finanzcontrolling des Nachbarschafts-
treffs wird durch das Amt für Wohnen und Migration – Fach-
bereich Angebote im Sozialraum übernommen.
Die Einrichtung wird gemäß dem Beschluss der Vollversamm-
lung vom 30.11.2022 (20-26 V /  07347) mit einem Zuschuss-
budget für Personal- und Sachkosten, sowie einem Betrag für 
Zentrale Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 140.695 € 
ab dem 01.01.2024 dauerhaft und für den Zeitraum 01.07.2023 – 
31.12.2023 in Höhe von 70.348 € ausgestattet. Der Umfang 
und die vertragliche Ausgestaltung der Personalstellen ist 
ohne eine weitere Entscheidung des Stadtrates nicht verän-
derbar.

6. Auswahlverfahren
Die Bewerbungen werden von einer Bewertungskommission 
des Sozialreferates geprüft. Es wird ein Vergleich der Angebote 
vor allem nach den Bewertungskriterien „Fachlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit“ vorgenommen.
Bei der Auswahl des Trägers werden fachliche Kriterien in Be-
zug auf die Aufgabenerfüllung höher bewertet als das Kriteri-
um der Wirtschaftlichkeit. Im Bewerbungsformular ist auf alle 
nachfolgenden Auswahlkriterien einzugehen. Das Ergebnis 
des Auswahlverfahrens wird dem Sozialausschuss der Lan-
deshauptstadt München voraussichtlich im 2. Quartal 2023 in 
öffentlicher Sitzung zur Entscheidung vorgelegt.

6.1 Auswahlkriterien
Folgende Bewertungskriterien sind ausschlaggebend:

Fachlichkeit Nachbarschaftstreff:
 – Beschreiben Sie die geographischen und infrastrukturellen 

Besonderheiten des Stadtteils und nennen Sie beispielhaft 
drei Herausforderungen, die bei der Umsetzung des Kon-
zeptes „Quartierbezogene Bewohnerarbeit“ zu erwarten 
sind.
(3-fach-Bewertung)

 – Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit Honorarkräf
ten, Ehrenamtlichen und ggf. Praktikantinnen/Praktikan-
ten vor?
(2-fach-Bewertung) 

 – Darstellung wie eine gesellschaftliche Verbindung zwischen 
den Bewohner*innen der Umgebung (Aubing) und den 
Bewohner*innen in Freiham gelingen kann.
(2-fach-Bewertung)

 – Kenntnisse des Arbeitsprinzips Gemeinwesenarbeit, Metho-
den der Aktivierung und Beteiligung von Bürger*innen aus 
allen sozialen Schichten mit Schwerpunkt Aktivierung und 
sozialraumorientierte Arbeit sind darzustellen
(2-fach-Bewertung)

 – Darstellung von zwei möglichen Formen der Kooperation 
mit den weiteren Sozialen Angeboten und Bildungsangebo-
ten vor Ort
(2-fach-Bewertung)
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 – Darstellung der Gestaltung eines barrierefreien Betriebes 
(nicht nur innerhalb der Einrichtung).
(2-fach-Bewertung)

Nachweis Ihrer Kenntnisse zu Konfliktvermittlung /  
Mediationsarbeit / Community Organizing 
(1-fach-Bewertung)

 – Benennen Sie Ansätze, mit denen Sie die Herausforderung 
„Moderne und ökologische Mobilität“ für die Quartiers-
bewohner*innen unterstützen wollen.
(1-fach-Bewertung) 

 – Darstellung der Gestaltung einer bedarfsgerechten Öffnung 
an Abenden, Wochenenden oder Ferien.
(1-fach-Bewertung)

Wirtschaftlichkeit
 – Bei der Auswahl des Trägers werden Sparsamkeit und Wirt-

schaftlichkeit im Zusammenhang mit dem Umfang und der 
Qualität des Leistungsangebotes sowie die Kostentranspa-
renz und der Erwirtschaftung von Einnahmen ggf. der Einsatz 
von Eigenmitteln beurteilt und berücksichtigt. Legen Sie 
Ihre begründete Planung dar!

   (1-fach-Bewertung)

Pluralität
Warum halten Sie Ihre Trägerschaft für die ausgeschriebenen 
Einrichtung / das ausgeschriebenen Projekt für besonders 
geeignet?
(1-fach Bewertung)

6.2 Bewerbungsmodalitäten
Die Bewerbungsunterlagen befinden sich in den Anlagen 1 
bis 5.

Die Bewerbungsunterlagen können bei der Landeshauptstadt 
München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, 
S-III-S/AS, Werinherstraße 87, 81541 München angefordert
werden. Für die Anforderung wenden Sie sich bitte an  
Herrn Matthies (robert.matthies@muenchen.de).

Darüber hinaus sind diese Informationen abrufbar auf der 
Homepage der Landeshaupt stadt München (Stichwortsuche 
„Ausschreibungen Sozialreferat“)

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/
Themen/Wir-ueber-uns/Ausschreibungen-des-Sozialreferats.html.

Die schriftliche Bewerbung muss durch Vertretungsberechtigte 
im Original unterschrieben sein und bis spätestens 

01.03.2023 – 00.00 Uhr

in einem verschlossenen Briefumschlag bei der Landeshaupt-
stadt München, Sozialreferat – Amt für Wohnen und Migra
tion, SIIIS/AS, Werinherstraße 87, 81541 München einge-
gangen sein. 
Dazu kann auch der Einwurf der Unterlagen im Sonderbrief-
kasten Rathaus München genutzt werden. 
Der Umschlag ist in jedem Fall (auch wenn der Postweg ge-
wählt wird) deutlich zu kennzeichnen mit: 
„Bewerbung für das Trägerschaftsauswahlverfahren zum 
Nachbarschaftstreff Freiham II – nur zu öffnen durch das 
Amt für Wohnen und Migration; SIIIS/AS“.

Bitte beachten Sie:
In der Bewerbung ist darzulegen, dass die genannten Leis-
tungsvorgaben erfüllt werden können und die Voraussetzungen 
dafür vorliegen. Wenn sich nur ein Träger bewirbt und dieser 
die Anforderungen nicht erfüllt, ist es möglich, das Verfahren 
aufzuheben und ggf. gezielt zu vergeben. 

 – Zur Bewerbung sind die entsprechenden Formulare zu ver-
wenden. 

 – Das vorgegebene Bewerbungsraster und die Schriftgrößen 
sind einzuhalten. 

 – Insgesamt darf die Bewerbung (ohne Vorblatt und ohne 
Kosten- und Finanzierungs pläne) 10 DIN A 4 Seiten nicht 
überschreiten. 

 – Die Nichteinhaltung der Begrenzung des Bewerbungsum-
fanges auf 10 DIN A 4 Seiten (zuzüglich dem Vorblatt und 
der Vorlage Kosten- und Finanzierungsplan) führt automa-
tisch zum Ausschluss.

 – Der Kosten- und Finanzierungsplan (KuFPl) für den Nach-
barschaftstreff ist in der vor gegebenen Form ebenfalls  
einzuhalten sowie vollständig mit den Daten der verschie-
denen Haushaltsjahre auszufüllen und der Bewerbung 
beizufügen. Die Verwendung von Schutzerklärungen bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge ist ebenfalls unterschrie-
ben beizufügen.

 – Die Scientology-Erklärung ist zu unterschreiben.

Mit der Auswahl verpflichtet sich der Träger zur politischen und 
weltanschaulichen Offenheit sowie der Toleranz gegenüber 
Andersdenkenden. Von der politischen und weltanschaulichen 
Offenheit wird insbesondere auch umfasst, dass keine verfas-
sungsfeindlichen und rassistischen, gemäß der „Arbeitsdefini-
tion Antisemitismus“ antisemitischen oder antidemokratischen 
Inhalte vertreten werden. Siehe hierzu auch Anlage 5 zur 
Kenntnis.

München, 14. Dezember 2022 Sozialreferat 
  Amt für Wohnen und Migration

Anlagen
1. Vorblatt zum Bewerbungsformular
2. Bewerbungsformular
3.  Formular für Kosten- und Finanzierungsplan:  

Nachbarschaftstreff
4. Schutzerklärung (Scientology-Organisation)
5. Beschluss des Stadtrates zur BDS-Bewegung

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Freiham
für das Haushaltsjahr 2023

Der Zweckverband Freiham erlässt auf Grund der Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung in Verbindung mit Art. 40 ff. des  
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023:

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im

Verwaltungshaushalt
  
in den Einnahmen auf 827.000 €
in den Ausgaben auf 827.000 €
 
Vermögenshaushalt

in den Einnahmen auf 35.132.000 €
in den Ausgaben auf 35.132.000 €

festgesetzt.

https://stadt.muenchen.de/infos/ausschreibungen-sozialreferat.html
https://stadt.muenchen.de/infos/ausschreibungen-sozialreferat.html
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Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind im Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen wird 
auf 35.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
für 2023 nicht festgesetzt.

§ 4

Die Haushaltssatzung tritt für das Haushaltsjahr 2023 mit dem 
01.01.2023 in Kraft.

Zweckverband Freiham
München, 13. Dezember 2022

Verena Dietl
Verbandsvorsitzende

Gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO liegt der Haushaltsplan samt 
Anlagen zur Einsichtnahme im Kommunalreferat, Denisstr. 2, 
80335 München, Zi. 416 öffentlich aus.

Vollzug der Satzung über die Benutzung der Markthallen 
München der Landeshauptstadt München 
(MarkthallenSatzung);
Allgemeinverfügung der Markthallen München über 
ein Feuerwerksverbot auf dem Viktualienmarkt 

Anlage: 1 Lageplan

Die Landeshauptstadt München – Markthallen München –  
erlässt aufgrund § 2 Abs. 2 der Satzung über die Benutzung 
der Markthallen München der Landeshauptstadt München 
(Markthallen-Satzung) vom 17.12.2008 folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Im Zeitraum von Samstag, 31.12.2022 (Silvester), 21:00 Uhr 
bis Sonntag, 01.01.2023 (Neujahr), 02:00 Uhr ist das Abbren-
nen oder Abschießen von pyrotechnischen Gegenständen 
der Kategorie F2 (Kleinfeuerwerk, „Silvesterfeuerwerk“ wie 
z. B. Knaller, Frösche, kleine Raketen und Vulkane, Batterie-
feuerwerk) im Sinne von § 3a des Gesetzes über explosions-
gefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz – SprenG) in dem un-
ter Ziff. 2 definierten räumlichen Geltungsbereich untersagt. 

2.  Das Verbot nach Ziff. 1 gilt für den gesamten Umgriff des 
Viktualienmarktes. Der konkrete Umfang und die Grenzen 
des genannten räumlichen Geltungsbereichs ergeben sich 
aus dem als Anlage beigefügten Lageplan, der Bestandteil 
dieser Allgemeinverfügung ist.

3. Die sofortige Vollziehung der Ziff. 1 und 2 wird angeordnet.

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 
am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung als be-
kanntgegeben.

Die vollständige Ausfertigung dieser Allgemeinverfügung mit 
Begründung kann bei den Markthallen München, Schäftlarn-
straße 10, Verwaltungsgebäude, Zi. 10, 81371 München, wäh-
rend der üblichen Geschäftszeiten (Montag bis Donnerstag, 
jeweils von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr) eingesehen werden. Um vorherige Terminver-
einbarung unter 089/233-38500 wird gebeten, diese ist aber 
keine Voraussetzung für eine Einsichtnahme.   
 
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Baye-
rischen Verwaltungsgericht in München, Postfachanschrift: 
Postfach 20 05 43, 80005 München, Hausanschrift: Bayer-
straße 30, 80335 München, schriftlich, zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form. 

Hinweis: Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
Email ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Hinweis:

Wer entgegen dieser Allgemeinverfügung im unter Ziff.1 und 2 
festgelegten Geltungsbereich pyrotechnische Gegenstände 
abbrennt, kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 2.500,- € 
belegt werden.

München, 16. Dezember 2022 Kommunalreferat
 Markthallen München 

gez. gez.
Kristina Frank Kira Weißbach
Erste Werkleiterin Zweite Werkleiterin
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Klenzestr. 103
Gemarkung: Sektion VI / Fl.Nr.: 12057/0 / Stadtbezirk: 2

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.12.2022, Az. 1.2-2022-10400-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter
Nebenstimmungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 12056/2, Fl.Nr.: 12056 und Fl.Nr. 12058 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse: 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089/233-
25560.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 13. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Birkerstr. 6 – 6a
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 333/4 / 9. Stadtbezirk
Abbruch der Balkone sowie Neuerrichtung größerer Balkone

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2022, Az. 1.2-2022-10422-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter einer 
Auflage und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: Fl.Nr. 333/3, Fl.Nr. 333/7, Fl.Nr. 333/8, 
Fl.Nr. 333/9, Fl.Nr. 333/47, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 08. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Rümannstr. 5  13
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 820/10 / 4. Stadtbezirk
Neubau eines Sprinklertanks unter der Feuerwehrzufahrt/
brandschutztechnische Sanierung der Tiefgarage –  
TEKTUR zu 1.220181678422 und 1.22021611722 – 
Hier: Entfall eines außenliegenden Tanks und Zentrale, 
Schaffung einer neuen Sprinklerzentrale mit Zwischen
behälter im 2.UG sowie Ertüchtigungen einer Lösch
anlage in beiden Untergeschossen der TG und einer  
Lüftungs Entrauchungsanlage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 12.12.2022, Az. 1.202-2022-4125-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter auf-
lösender Bedingung und Auflagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 820 und Fl.Nr.: 300/8, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
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Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 12. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Arnulfstr. 291
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 618/55 / 9. Stadtbezirk
Nutzungsänderung Bürogebäude: 2 Nutzungseinheiten 
zu 5 Nutzungseinheiten (Arnulfstr. 291 / Lierstr. 8)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.12.2022, Az. 1.2-2022-9900-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Ab-
weichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 618/175, 618/181 und Fl.Nr.: 618/56, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-

baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schleißheimer Str. 90
Gemarkung Sektion III / Flurnr. 4904/0 / 3. Stadtbezirk
Neubau eines Wohn und Geschäftshauses mit Tiefgarage – 
Genehmigungsverlängerung

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.12.2022, Az. 1.2-2022-14748-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 4905, 4904/2, 4904/10 und 4904/11,  
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

 
München, 16. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Clemensstr. 129
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 456/99 / 4. Stadtbezirk
Thermische Sanierung der Nord und WestFassaden  
eines Mehrfamilienhauses mit Vergrößerung der Balkone 
auf der Westseite und Anbau neuer Balkon auf der  
Nordseite – TEKTUR zu 1.220211823322 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 19.12.2022, Az. 1.201-2022-7548-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 456, 456/2, 456/127, 543/3, 543/4 und 
Fl.Nr. 541/23, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 19. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hohenzollernstr. 97
Gemarkung: Schwabing, Fl.Nr.: 432/3, Stadtbezirk: 4
Nutzungsänderung Praxis 2.OG in Büronutzung

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 15.12.2022, Az. 1.2-2022-16614-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter
Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 432/2, Fl.Nr. 432/26, Fl.Nr. 432/27 und 
Fl.Nr. 432/4, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 15. Dezember 2022  Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Steinickeweg 4
Gemarkung: Sektion III; Fl.Nr.: 5020/0; Stadtbezirk: 3
Umstrukturierung eines Studentenwohnheimes sowie 
Einbau eines Partyraums

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.12.2022, Az. 1.1-2022-15271-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter
Auflagen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 5000, Fl.Nr. 5001, Fl.Nr. 5007 und Fl.Nr. 
5009, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungs-
bescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukom-
mission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Vereinbaren 
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 16.Dezember 2022  Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Leonrodstr. 11
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 534/26 / Stadtbezirk: 9
Umnutzung Hotel zu Wohngebäude (37 Parteien) mit 
Teilabbruch und Aufstockung

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.12.2022, Az. 1.2-2021-24291-22, wurde die 

Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl. Nr.: 534/7, 534/8 und 534/11, die dem Vor-
haben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1  
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 14. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Amortstr. 2
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 562/12 / Stadtbezirk: 9
Abbruch und Neubau eines Dachstuhls mit Gauben und 
Terrassen, Ausbau zweier zusätzlichen Wohnungen im 
Dachgeschoss, Vergrößerung und Ergänzung von
Balkonen und Fluchtleitern, energetische Sanierung der 
Gebäudehülle

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.12.2022, Az. 1.2-2022-9695-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter
Auflagen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl. Nr.: 562/10, Fl. Nr. 562/13, Fl. Nr. 562/14,  
Fl. Nr. 562/15, Fl. Nr. 562/6 und Fl. Nr. 81, die dem Vorhaben 
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nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 16. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Danklstr. 6 
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: VI Fl.Nr.: 10433/10
Austausch zweier tragender Wände gegen  
StahlRahmenkonstruktion in einer Wohnung im 3.OG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 12.12.2022, Az.6024-1.2-2022-15624-23, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 10433/11, FL.Nr. 10433/10, Fl.Nr. 10433/9, 
Fl.Nr. 10433/8 sowie Fl.Nr. 10433/7, die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 227, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24042.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 12. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ickstattstr. 17
Gemarkung: Sektion VI ; Flurnr.: 11582/0 ; Stadtbezirk: 2
Neuerrichtung / Anbringung eines zweiten Balkonturmes 
im Innenhof Rückgebäude mit je einem neuen Balkon im 
1. OG, 2. OG und DG zzgl. Umbau je eines Fensters zur 
Fenstertür als Balkonaustritt im 1. OG und 2. OG, sowie 
im DG Umbau der Gaube zu einem Fenstertürelement als 
Balkonaustritt.

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2022, Az. 6024-1.23-2022-14167-21, wur-
de die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen  
erteilt.

Folgende Abweichungen wurden erteilt:
 – Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 Bayerische Bauordnung 

(BayBO) von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayBO wegen der Nicht-
einhaltung der für den Balkonanbau erforderlichen Ab-
standsflächen zum Nachbargrundstück Fl. Nr. 11583 und 
11581.

 – Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 Bayerische Bauordnung 
(BayBO) von Art. 6 Abs. 3 BayBO wegen Nichteinhaltung 
erforderlicher Abstandsflächen zwischen gegenüberliegen-
den Bauteilen auf eigenem Grund. 

Den Nachbarn Fl.Nr.: 11581, Fl.Nr. 11583, Fl.Nr. 11584  und 
Fl.Nr.: 11596/2, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
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gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089/233-
21544.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 08. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ringseisstr. 12
Gemarkung: Sektion IV ; Flurnr.: 10063/0 ; Stadtbezirk: 2
Anbau von Fluchtleitern und Balkonen zur Sicherung des 
2. Rettungsweg

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2022, Az. 6024-1.23-2022-14079-21, wur-
de die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben un-
ter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen 
erteilt.

Folgende Abweichungen wurden erteilt:
 – Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO von Art. 6 Abs. 2 

Satz 1 BayBO wegen Nichteinhaltung erforderlicher Ab-
standsflächen zum Nachbargrundstück Fl. Nr. 10064  durch 
die Errichtung einer Notleiteranlagen und der Balkone.

 – Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO von Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 BayBO wegen Nichteinhaltung erforderlicher Abstands-
flächen zum Nachbargrundstück Fl. Nr. 10062/2 und 10062 
durch die Errichtung einer Notleiteranlage und Balkonen.

 – Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 Bayerische Bauordnung 

(BayBO) von Art. 6 Abs. 3 BayBO wegen Nichteinhaltung 
erforderlicher Abstandsflächen zwischen gegenüberliegen-
den Bauteilen auf eigenem Grund. 

Den Nachbarn Fl.Nr.: 10062, 10064, 60087, 10088, 10062/2 
und Fl.Nr.: 10086/2, die dem Vorhaben nicht zugestimmt ha-
ben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089/233-
21544.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

 
München, 08. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Thalkirchner Str. 23
Gemarkung: Sektion VI ; Flurnr.: 11142/0 ; Stadtbezirk: 2
Aufstockung eines Wohnhauses um ein Voll und Dach
geschoss, Anbau von 7 Balkonen und einem Aufzug sowie 
Änderung der Fassaden (WDVS 12 cm) und Grundrisse

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 15.12.2022, Az. 6024-1.23-2022-14633-21, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Folgende Abweichungen wurden erteilt:
 – Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO von Art. 6 Abs. 2 

mailto:plan.ha4-21%40muenchen.de?subject=
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Satz 1 BayBO wegen Nichteinhaltung erforderlicher Ab-
standsflächen zum Nachbargrundstück Fl.Nr. 11143.

 – Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO von Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 BayBO wegen Nichteinhaltung erforderlicher Ab-
standsflächen zum Nachbargrundstück Fl.Nr. 11141.

 – Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO von Art. 6 Abs. 
3 BayBO wegen Nichteinhaltung von Abstandsflächen zwi-
schen gegenüberliegenden Gebäuden bzw. Gebäudeteilen. 

Den Nachbarn Fl.Nr.: 11141, 11105 und Fl.Nr.: 11143, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089/233-
21544.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

 
München, 15. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Rosenheimer Str. 116 – 118
Gemarkung: Sektion VIII, Flurnr. 16361/0, Stadtbezirk: 16
Errichtung einer Dachterrasse mit Treppenraumerweite
rung (Ostseite) – VORBESCHEID (Var. 1)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.12.2022, Az. 6024-1.7-2022-15963-31, wur-
de der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Im Rahmen des Antrags auf Vorbescheid wird für das oben 
genannte Vorhaben eine Frage zu der planungsrechtlichen 
Zulässigkeit sowie eine Frage zu einer Befreiung abgehandelt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
benachbarten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 309, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-31@
muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 09. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Rosenheimer Str. 116 – 118
Gemarkung: Sektion VIII, Flurnr. 16361/0, Stadtbezirk: 16
Errichtung einer Dachterrasse mit Treppenraumerweite
rung (Westseite) – VORBESCHEID (Var. 2)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.12.2022, Az. 6024-1.7-2022-16138-31, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Im Rahmen des Antrags auf Vorbescheid wird für das oben 
genannte Vorhaben eine Frage zu der planungsrechtlichen 
Zulässigkeit sowie eine Frage zu einer Befreiung abgehandelt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
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fertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
benachbarten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 309, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 09. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Rosenheimer Str. 116 – 118
Gemarkung: Sektion VIII, Flurnr. 16361/0, Stadtbezirk: 16
Errichtung einer Dachterrasse mit Treppenraumerweite
rung (116 a) – VORBESCHEID Var. 3)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.12.2022, Az. 6024-1.7-2022-15991-31, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Im Rahmen des Antrags auf Vorbescheid wird für das oben 
genannte Vorhaben eine Frage zu der planungsrechtlichen 
Zulässigkeit sowie eine Frage zu einer Befreiung abgehandelt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
benachbarten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 309, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-31@
muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 09. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: AdamRieseStraße 10
Gemarkung: Perlach
Flurnr.: 2413, 2413/2 und 2413/3
Stadtbezirk: 16
Vorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses (6WE)  
mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.12.2022, Az. 6024-1.23-2022-16772-31,  
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben  
unter Nebenstimmungen, Abweichungen und Befreiungen  
erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art.66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen.
Die Nachbarzustellung wird gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO 
in pflichtgemäßer Ermessensausübung aufgrund der großen 
Anzahl an Nachbarn (mehr als 20 Miteigentümer) entsprechend 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentliche Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München ersetzt.
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
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Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 307, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24355.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 14. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: KarlSchmidStr. 9 
Gemarkung: Trudering; Fl.Nr. 131/11; Stadtbezirk: 15.
Vorhaben: Nutzungsänderung Teilbereiche. Lager,  
Werkstatt, Gewerbe und Büro zu Waschhalle, Lager, 
Büro, Schulung und einer Hausmeisterwohnung

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.12.2022, Az. 1.2-2022-14051-32, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Ne-
benbestimmungen erteilt.

Nachbarbeteiligung:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO wird aufgrund der Vielzahl der 
Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den 
Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

 
München, 14. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Harthauser Str. 58
Gemarkung Sektion VII, Flurnr. 12861/5, Stadtbezirk: 18
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage –  
Tektur zu 1.220211357433  
(Mehrfamilienhaus 3 Wohneinheiten)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.12.2022, Az. 1.202-2022-14535 (Tektur) wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt. 

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vor genannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25914.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 13. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Maxhofstr. 78
Gemarkung Forstenried, Flurnr. 636/84, Stadtbezirk: 19
Aufstockung eines Einfamilienhauses

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.12.2022, Az. 6024-1.23-2022-14200-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen, Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung der Bauge-
nehmigung zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung entsprechend Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 -24034.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Clemensstraße 16
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 381/3 / Stadtbezirk: 12
Nutzungsänderung EG und KG links: Friseur zu Büro –  
EG links, Wäscherei zu Büro – EG rechts, Weinstube zu  
Keller/Lager – KG links 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2022, Az. 6024-1.2-2022-12416-41, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben ohne 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 381/2, 381/4, 381/6, 381/7 und Fl.Nr.: 
381/10, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 536, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24545.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 08. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Osterwaldstr. 107
Gemarkung Schwabing/Flurnr. 1022/7/Stadtbezirk: 12
Neubau eines Wohnhauses – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.12.2022, Az. 6024-1.7-2022-13817-41, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.
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Den Nachbarn Fl.Nr.: 971, Fl.Nr.: 1020, Fl.Nr.: 1020/2 und Fl.
Nr.: 1022/2, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfer-
tigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 538, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24545.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 13. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ungererstr. 65
Gemarkung Schwabing/Flurnr. 889/11 / Stadtbezirk: 12
Erweiterung um 4 Elektroladeplätze, 2 Elektroladesäulen 
mit Batterielösung 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.12.2022, Az. 6024-1.2-2022-13879-41, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 889/9, Fl.Nr.: 889/10, Fl.Nr. 889/16 und 
Fl.Nr.: 889/20 , die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vor-
genannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 

dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 538, einsehen. Verin-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24545.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gräfstr. 62
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Fl.Nr. 1277/9, Gemarkung 
Pasing
DGAusbau mit Nutzungsänderung: Speicher zu 2 Wohn
einheiten, Einbau von Dachgauben und Anbau 2er 
Balkon anlagen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.12.2022, Az. 2022-16553-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Der Bauantrag vom 05.09.2022 nach Plan Nr. 2022-8927  
(3 Duplikatspläne) sowie Freiflächengestaltungsplan Nr. 2022-
8927 und Baumbestandsplan Nr. 2022-8927 wird hiermit im 
vereinfachten Genehmigungsverfahren genehmigt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 1277/10,1277/8 und 1273/3, die dem  
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt 
 (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

mailto:plan.ha4-41%40muenchen.de?subject=
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Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 423, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 26420.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 30. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Longinusstr. 17
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Fl.Nr. 457/5, Gemarkung 
Obermenzing
Aufstockung eines Wohngebäudes

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.12.2022, Az. 6024-1.2-2022-13297-43, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Der Bauantrag vom 03.08.2022 nach
Plan Nr. 202213297 (2 Duplikatspläne) sowie
1 Freiflächengestaltungsplan Nr. 05.10.22 – 202213297 
und 1 Baumbestandsplan Nr. 05.10.22 – 202213297 sowie
1 Anlage zum Baumbestandsplan/ Baumgutachten  
Fa. berkdesign Nr. 05.10.22  202213297
wird hiermit im vereinfachten Genehmigungsverfahren geneh-
migt.

Den Nachbarn Fl.Nr.457/6, Fl.Nr. 458, Fl.Nr. 459/6 und Fl.Nr. 
459/7, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. 

Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 425, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20480.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

 
München, 09. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntgabe
der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG
i.S.d. § 4 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussverord
nung (NAV) und der Niederdruckanschlussverordnung 
(NDAV)

Die SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG hat ihr Preisblatt zum 
01.01.2023 angepasst. Das Preisblatt Netzanschlüsse (Kos-
tenerstattungsregelungen) finden Sie auf unseren Internet-
seiten www.swm-infrastruktur.de. Außerdem liegt es in den 
Geschäftsräumen in der Emmy-Noether-Straße 2, 80992 
München zur Einsichtnahme aus. Die bisher gültigen Kosten-
erstattungsregelungen treten außer Kraft.

München, 20. Dezember 2022 Stadtwerke München
 SWM Infrastruktur
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Bekanntmachung des Umlegungsausschusses
der Landeshauptstadt München
Umlegungsverfahren Nr. 79
„Zschokke, Westendstraße“
Inkrafttreten des Umlegungsplanes

(Bekanntmachung nach § 71 des Baugesetzbuches – BauGB)

Der Umlegungsplan Nr. 79 „Zschokke-, Westendstraße“ ist 
mit Ablauf des 21.12.2022 für alle Grundstücke unanfechtbar 
geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB 
der bisherige Rechtszustand durch den im Umlegungsplan 
vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntma-
chung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den 
Besitz der zugeteilten Grundstücke ein.

Die Berichtigung des Grundbuches und des Liegenschafts-
katasters wird veranlasst.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Umlegungs-
planes kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich – 
möglichst in doppelter Ausfertigung – oder zur Niederschrift 
bei der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der  
Landeshauptstadt München, Kommunalreferat, Geodaten-
Service, Denisstraße 2, 80335 München, einzulegen. Am letz-
ten Tag des Fristablaufes steht nach Dienstschluss zur Einle-
gung des Widerspruches der Sonderbriefkasten im Rathaus, 
Marienplatz 8 (neben dem Auskunftsschalter am Eingang 
Fischbrunnen), zur Verfügung, in den noch bis 24.00 Uhr der 
Widerspruch zur Wahrung der Frist eingeworfen werden kann. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in an-
gemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann 
der Verwaltungsakt durch Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung angefochten werden. Über den Antrag entscheidet das 
Landgericht München I, Kammer für Baulandsachen. Der An-
trag kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung 
des Widerspruches gestellt werden, außer wenn wegen be-
sonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle des Umlegungsaus-
schusses einzureichen. Er muss den Antragssteller, den An-
tragsgegner (Landeshauptstadt München, Umlegungsaus-
schuss) und den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er 
sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Verwaltungs-
akt angefochten wird und einen bestimmten Antrag enthalten. 
Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel an-
geben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen.

München, 22.12.2022  Kommunalreferat – GeodatenService
  Geschäftsstelle des Umlegungs-

ausschusses
 Christoph Springer
 Leiter der Geschäftsstelle
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/VoltFraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/MünchenListe
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller-Gradl
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

ITReferat
Leitung: Dr. Laura Dornheim
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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BezirksausschussGeschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BAGeschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 15 98 68 8-11, -22, -33, -44, -55, Fax 15 98 68 8-15
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BAGeschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BAGeschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BAGeschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1, 80992 München
Tel. 233-28562, 28067, 28429
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BAGeschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

OnlineServices der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

StadtInformation im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an  
stadtinformation@muenchen.de

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen Stadt-
plan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den 
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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